
ÜBERSICHT der EU-Fristverlängerungen, OHNE GEWÄHR: 
 
Die EU-Verordnungen gelten verbindlich und unmittelbar in jedem EU-Mitgliedstaat: 
 
1. Corona, EU-VO 2020/698 vom 25.05.2020 
2. Corona, EU-VO 2021/267 vom 16.02.2021 ab 06.03.2021 Auszug anliegend 
 
Weitere EU-Beschlüsse wurden für EU-Länder individuell geregelt: 
 
3. EU-Beschluss 2021/1359 vom 30.06.2021 für Deutschland anliegend;  
 
Im Amtsblatt der Europäischen Union L 293/2021 vom 16.08.2021 sind weitere Beschlüsse für ande-
re EU-Länder zu finden. 
 
Schlüsselzahl 95 
Für Deutschland wurde gem. Artikel 1 Ziff. a) des EU-Beschlusses 2021/1359 der Zeitraum um 3 
Monate verlängert, d.h. die nachstehende Fristverlängerung der 2. EU-VO 2021/267 gilt für Führer-
scheine zwischen 01.09.2020-30.09.2021. 
 
Gem. Artikel 2 Nr. 3 und 4 (Seite 8) der 2. EU-VO 2021/267 gelten Weiterbildungsfristen von Inha-
bern der Schlüsselzahl 95, die laut Führerschein zwischen 01.09.2020-30.06.2021 abgelaufen wären 
oder ablaufen würden, galten jeweils als um 10 Monate verlängert [also bis zum 01.07.21-
30.04.2022]. 
- Weiterbildungsfristen von Inhabern der Schlüsselzahl 95, die bereits aufgrund der ersten EU-
Verordnung 2020/698 verlängert wurden und zwischen den 01.09.2020-30.06.2021 fallen, gelten als 
um 6 Monate oder bis zum 01.07.2021 verlängert, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. 
 
Gem. Artikel 2 der 1. EU-VO 2020/698 galten Fristen der Schlüsselzahl 95, die zwischen dem 01. 
Februar und 31. August 2020 abliefen als um 7 Monate ab dem Ablaufdatum verlängert, also bis 
zum 01.09.20-31.03.2021. Es ergibt sich somit eine nochmalige Fristverlängerung vom 01.07.2021-
30.09.2021. 
 
Fahrerlaubnisse  
Für Deutschland wurde gem. Artikel 1 Ziff. c) des EU-Beschlusses 2021/1359 nicht ausdrücklich Art. 
11 Nr. 1 der 2. EU-VO 2021/267 verlängert. Laut Rücksprache mit der Bezirksregierung Köln sei mit 
der Verlängerung der Führerscheine aber auch die Verlängerung der Fahrerlaubnisse gemeint. Somit 
gilt nachstehende Fristverlängerung der 2. EU-VO 2021/267 für befristete Fahrerlaubnisse, die laut 
Führerschein zwischen 01.09.2020-30.09.2021 befristet sind. 
 
Gem. Art. 11 Nr. 1 (Seite 15) der 2. EU-VO 2021/267 gelten Fahrerlaubnisse, die [laut Führerschein] 
zwischen dem 01.09.2020-30.06.2021 abgelaufen wären oder ablaufen würden, gelten als um 10 
Monate ab dem jeweiligen Ablaufdatum als verlängert  
[also bis zum 01.07.21-30.04.2022]. 
 
! Das bedeutet, dass eine Fristverlängerung nach Fristablauf (laut Führerschein) unter Einhal-
tung der vorgenannten gesetzlichen Frist mit dem ursprünglichen Erteilungsdatum versehen 
wird. 
Ein neues Erteilungsdatum wird erst dann eingetragen, wenn die gesetzliche Frist abgelaufen 
war.  

Vermerk 
Rhein-Erft-Kreis 
36/2 Fahr- u. Beförderungserlaubnisse 
(Führerscheinstelle) 
50124 Bergheim  
 

Mein Zeichen 36.2 

Auskunft erteilt Frau Wiskirchen 

Zimmer Nr. 8.b 

Telefon 02271 83-13642 

Datum 30.09.2021 
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Gem. Artikel 11 der ersten EU-Verordnung 2020/698 galten Fahrerlaubnisse, die andernfalls zwi-
schen dem 01.03.2020 und dem 31.08.2020 abgelaufen wären, als um 6 Monate verlängert, also bis 
zum 01.09.20-28.02.2021. Eine nochmalige Verlängerung ist nicht vorgesehen.  
 
 
Gültigkeit von Führerscheinen; Artikel 3 Nr. 1 und 2 (Seite 9) 
Für Deutschland wurde gem. Artikel 1 Ziff. c) des EU-Beschlusses 2021/1359 der Zeitraum um 3 
Monate verlängert, d.h. die nachstehende Fristverlängerung gilt für Führerscheine zwischen 
01.09.2020-30.09.2021. 
 
- Führerscheindokumente, die zwischen dem 01.09.2020-30.06.2021 abgelaufen wären oder ablau-
fen würden, gelten als um 10 Monate ab dem jeweiligen Ablaufdatum als verlängert [also bis zum 
01.07.21-30.04.2022]. 
 
- Führerscheindokumente, die bereits aufgrund der ersten EU-Verordnung 2020/698 verlängert 
wurden und zwischen dem 01.09.2020-30.06.2021 abgelaufen wären oder ablaufen würden, gelten 
als um 6 Monate oder bis zum 01.07.2021 verlängert, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere 
ist. 
 
[Gem. Art. 3 der 1. EU-Verordnung 2020/698 galten Führerscheinfristen, die zwischen dem 
01.02.2020 und 31. 08.2020 abliefen, als um 7 Monate ab dem Ablaufdatum verlängert, also bis zum 
01.09.20-31.03.2021.  
Es ergibt sich somit eine nochmalige Fristverlängerung vom 01.07.2021-30.09.2021.] 
 
 



I 

(Gesetzgebungsakte) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) 2021/267 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 16. Februar 2021 

zur Festlegung besonderer und vorübergehender Maßnahmen im Hinblick auf die anhaltende 
COVID-19-Krise hinsichtlich der Erneuerung oder Verlängerung bestimmter Bescheinigungen, 
Lizenzen und Genehmigungen, der Verschiebung bestimmter regelmäßiger Kontrollen und 
Weiterbildungen in bestimmten Bereichen des Verkehrsrechts und für die Verlängerung bestimmter 

in der Verordnung (EU) 2020/698 vorgesehenen Zeiträume 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION � 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 91 und Artikel 100 
Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1), 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die anhaltende COVID-19-Pandemie und die damit einhergehende Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
stellen eine beispiellose Herausforderung für die Mitgliedstaaten und eine hohe Belastung für die nationalen 
Behörden, die Bürgerinnen und Bürger der Union und die Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere die Verkehrsun
ternehmen, dar. Die Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit hat außergewöhnliche Umstände geschaffen, die 
die normale Tätigkeit der zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten sowie die Arbeit der Verkehrsunternehmen 
in Bezug auf die Verwaltungsformalitäten beeinträchtigen, die in verschiedenen Verkehrsbereichen zu erfüllen sind 
und die zum Zeitpunkt der Annahme der relevanten Maßnahmen vernünftigerweise so nicht vorhersehbar waren. 
Diese außergewöhnlichen Umstände haben gravierende Folgen für verschiedene Bereiche, die unter das 
Verkehrsrecht der Union fallen. 

(2) Insbesondere können die Verkehrsunternehmen und andere Betroffene möglicherweise nicht den erforderlichen 
Formalitäten oder Verfahren zur Einhaltung bestimmter Vorschriften des Unionsrechts im Zusammenhang mit der 
Erneuerung oder Verlängerung von Bescheinigungen, Lizenzen und Genehmigungen nachkommen oder andere 
erforderliche Maßnahmen zur Beibehaltung ihrer Gültigkeit ergreifen. Aus denselben Gründen sind möglicherweise 
auch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten nicht in der Lage, Verpflichtungen aus dem Unionsrecht 
nachzukommen und dafür zu sorgen, dass entsprechende von den Verkehrsunternehmen gestellte Anträge vor 
Ablauf der festgelegten Fristen bearbeitet werden. 

(1) Stellungnahme vom 27. Januar 2021 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
(2) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 2021 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 

15. Februar 2021. 
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anzuwenden, sollte diese Verordnung aus Gründen der Dringlichkeit am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten, um sicherzustellen, dass der Zeitraum der Rechtsunsicherheit, von 
der zahlreiche Behörden und Wirtschaftsteilnehmer in verschiedenen Sektoren insbesondere bei bereits 
abgelaufenen Fristen betroffen sind, möglichst kurz bleibt � 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Verordnung werden besondere und vorübergehende Maßnahmen festgelegt in Bezug auf die Erneuerung und 
Verlängerung der Gültigkeitsdauer bestimmter Bescheinigungen, Lizenzen und Genehmigungen sowie die Verschiebung 
bestimmter regelmäßiger Kontrollen und Weiterbildungen infolge der außergewöhnlichen Umstände, die durch die 
anhaltende COVID-19-Krise im Straßen-, Schienen- und Binnenschiffsverkehr sowie im Bereich der Gefahrenabwehr im 
Seeverkehr verursacht wurden; ebenfalls werden bestimmte in der Verordnung (EU) 2020/698 festgelegte Zeiträume 
verlängert. 

Artikel 2 

Verlängerung der in der Richtlinie 2003/59/EG vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 8 Absätze 2 und 3 der Richtlinie 2003/59/EG gelten die Fristen für den Abschluss der 
Weiterbildung durch den Inhaber eines Befähigungsnachweises, die andernfalls gemäß diesen Bestimmungen zwischen 
dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wären oder ablaufen würden, jeweils als um zehn Monate 
verlängert. Der Befähigungsnachweis bleibt entsprechend gültig. 

(2) Die Fristen für den Abschluss der regelmäßigen Weiterbildung durch den Inhaber eines Befähigungsnachweises, die 
gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 2020/698 andernfalls zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 
abgelaufen wären oder ablaufen würden, gelten als um sechs Monate oder bis zum 1. Juli 2021 verlängert, je nachdem, 
welcher Zeitpunkt der spätere ist. Der Befähigungsnachweis bleibt entsprechend gültig. 

(3) Die Gültigkeitsdauer des Vermerks des in Anhang I der Richtlinie 2006/126/EG vorgesehenen harmonisierten Codes 
�95� der Union, den die zuständigen Behörden ausgehend von den in Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2003/59/EG 
genannten Befähigungsnachweisen entweder auf dem Führerschein oder auf dem Fahrerqualifizierungsnachweis gemäß 
Absatz 1 des genannten Artikels eintragen haben, gilt als um zehn Monate ab dem auf dem jeweiligen Führerschein oder 
Fahrerqualifizierungsnachweis angegebenen Datum verlängert. 

(4) Die Gültigkeitsdauer des Vermerks des in Anhang I der Richtlinie 2006/126/EG vorgesehenen harmonisierten Codes 
�95� der Union, den die zuständigen Behörden ausgehend von den in Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2003/59/EG 
genannten Befähigungsnachweisen entweder auf dem Führerschein oder auf dem Fahrerqualifizierungsnachweis gemäß 
Absatz 1 des genannten Artikels eintragen haben und die gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 2020/698 andernfalls 
zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder ablaufen würde, gelten als um sechs 
Monate oder bis zum 1. Juli 2021 verlängert, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. 

(5) Die Gültigkeitsdauer der in Anhang II der Richtlinie 2003/59/EG genannten Fahrerqualifizierungsnachweise, die 
andernfalls zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder ablaufen würde, gilt als um 
zehn Monate ab dem auf dem jeweiligen Nachweis angegebenen Ablaufdatum verlängert. 

(6) Die Gültigkeitsdauer der Fahrerqualifizierungsnachweise gemäß Anhang II der Richtlinie 2003/59/EG, die gemäß 
Artikel 2 der Verordnung (EU) 2020/698 andernfalls zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 
abgelaufen wäre oder ablaufen würde, gilt als um sechs Monate oder bis zum 1. Juli 2021 verlängert, je nachdem, welcher 
Zeitpunkt der spätere ist. 
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(7) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass der Abschluss der Weiterbildung oder deren Nachweis, der Vermerk des 
harmonisierten Codes �95� der Union oder die Erneuerung der Fahrerqualifizierungsnachweise aufgrund von Maßnahmen, 
die er ergriffen hat, um die COVID-19-Ausbreitung zu verhindern oder einzudämmen, voraussichtlich über den 30. Juni 
2021 hinaus undurchführbar bleiben, so kann er unter Angabe von Gründen jeweils eine Verlängerung der in den 
Absätzen 1, 3 und 5 genannten Zeiträume beantragen. Der Antrag kann sich jeweils auf den Zeitraum zwischen dem 
1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 oder auf die in den Absätzen 1, 3 und 5 genannten Zeiträume von zehn 
Monaten oder auf beide Zeiträume beziehen. Der Antrag ist der Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu übermitteln. 

(8) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 7 gestellten Antrag fest, dass die in dem Absatz festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf 
die Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur Ermächtigung des betreffenden 
Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1, 3 und 5 genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die 
Verlängerung wird auf den Zeitraum begrenzt, in dem der Abschluss der betreffenden Weiterbildung oder deren Nachweis, 
der Vermerk des harmonisierten Codes �95� der Union oder die Erneuerung der Fahrerqualifizierungsnachweise 
voraussichtlich undurchführbar bleiben, und sie wird keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen Union. 

(9) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise verursachten außergewöhnlichen Umstände 
nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 
werden, die die Weiterbildungen oder deren Nachweis, der Vermerk des harmonisierten Codes �95� der Union oder die 
Erneuerung der Fahrerqualifizierungsnachweise in dem Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 
2021 undurchführbar gemacht haben, oder hat er geeignete nationale Maßnahmen ergriffen, um diese Schwierigkeiten 
abzumildern, so kann dieser Mitgliedstaat beschließen, die Absätze 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 nicht anzuwenden. Der 
Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis zum 3. März 2021 über seinen Beschluss. Die Kommission unterrichtet die 
anderen Mitgliedstaaten hiervon und veröffentlicht eine entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen 
Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes die Absätze 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 
nicht anzuwenden, darf grenzüberschreitende Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die 
in einem anderen Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach den Absätzen 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 verlassen haben, 
nicht behindern. 

Artikel 3 

Verlängerung der in der Richtlinie 2006/126/EG vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 7 der Richtlinie 2006/126/EG und Anhang I Nummer 3 Buchstabe d der genannten 
Richtlinie gilt die Gültigkeitsdauer von Führerscheinen, die andernfalls gemäß diesen Bestimmungen zwischen dem 
1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder ablaufen würde, als um zehn Monate ab dem auf dem 
jeweiligen Führerschein angegebenen Ablaufdatum verlängert. 

(2) Die Gültigkeitsdauer der Führerscheine gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2006/126/EG und Nummer 3 Buchstabe d des 
Anhangs I dieser Richtlinie, die gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/698 andernfalls zwischen dem 1. September 
2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder ablaufen würde, gilt als um sechs Monate oder bis zum 1. Juli 2021 
verlängert, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. 

(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Erneuerung von Führerscheinen aufgrund von Maßnahmen, die er 
ergriffen hat, um die COVID-19-Ausbreitung zu verhindern oder einzudämmen, voraussichtlich über den 30. Juni 2021 
hinaus undurchführbar bleibt, so kann er unter Angabe von Gründen eine Verlängerung der in Absatz 1 genannten 
Zeiträume beantragen. Der Antrag kann sich auf den Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 
oder auf den Zeitraum von zehn Monaten oder auf beide Zeiträume beziehen. Der Antrag ist der Kommission bis zum 
31. Mai 2021 zu übermitteln. 

(4) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 3 gestellten Antrag fest, dass die in dem Absatz festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf 
die Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur Ermächtigung des betreffenden 
Mitgliedstaats, die in Absatz 1 genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die Verlängerung wird auf 
den Zeitraum begrenzt, in dem die Erneuerung von Führerscheinen voraussichtlich noch undurchführbar bleibt, und sie 
wird keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

DE Amtsblatt der Europäischen Union 22.2.2021                                                                                                                                            L 60/9   



Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen Union. 

(5) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise verursachten außergewöhnlichen Umstände 
nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 
werden, die die Erneuerung von Führerscheinen in dem Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 
2021 undurchführbar gemacht haben bzw. machen werden, oder hat er geeignete nationale Maßnahmen ergriffen, um 
diese Schwierigkeiten abzumildern, so kann dieser Mitgliedstaat beschließen, Absatz 1 oder 2 nicht anzuwenden. Der 
Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis zum 3. März 2021 über seinen Beschluss. Die Kommission unterrichtet die 
anderen Mitgliedstaaten hiervon und veröffentlicht eine entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen 
Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 oder 2 des vorliegenden Absatzes den Absatz 1 nicht 
anzuwenden, darf grenzüberschreitende Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in 
einem anderen Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach Absatz 1 oder 2 verlassen haben, nicht behindern. 

Artikel 4 

Verlängerung der in der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 23 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 werden die in Absatz 1 des Artikels vorgesehenen 
regelmäßigen Nachprüfungen, die andernfalls zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 im Einklang mit 
diesem Absatz hätten erfolgen müssen oder erfolgen müssten, spätestens zehn Monate nach dem Zeitpunkt durchgeführt, 
zu dem sie gemäß dem genannten Artikel erforderlich gewesen wären. 

(2) Ungeachtet des Artikels 28 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 stellen die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 
wenn ein Fahrer gemäß Absatz 1 des genannten Artikels zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 die 
Erneuerung seiner Fahrerkarte beantragt, spätestens zwei Monate nach Antragstellung eine neue Fahrerkarte aus. Bis der 
Fahrer von den Ausstellungsbehörden eine neue Fahrerkarte erhält, gilt für den Fahrer sinngemäß Artikel 35 Absatz 2 der 
Verordnung, sofern der Fahrer nachweisen kann, dass die Erneuerung der Fahrerkarte gemäß Artikel 28 Absatz 1 der 
genannten Verordnung beantragt worden ist. 

(3) Ungeachtet des Artikels 29 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 stellen die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten, wenn ein Fahrer gemäß Absatz 4 des genannten Artikels zwischen dem 1. September 2020 und dem 
30. Juni 2021 den Ersatz seiner Fahrerkarte beantragt, spätestens zwei Monate nach Antragstellung eine Ersatzkarte aus. 
Ungeachtet des Artikels 29 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 darf der Fahrer seine Fahrten fortsetzen, bis er 
von den Ausstellungsbehörden eine neue Fahrerkarte erhält, sofern er nachweisen kann, dass die Fahrerkarte bei ihrer 
Beschädigung oder Fehlfunktion der zuständigen Behörde zurückgegeben und eine Ersatzkarte beantragt wurde. 

(4) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die regelmäßigen Nachprüfungen, die Erneuerung von Fahrerkarten oder 
der Ersatz von Fahrerkarten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 aufgrund von Maßnahmen, die er ergriffen hat, um 
die COVID-19-Ausbreitung zu verhindern oder einzudämmen, voraussichtlich über den 30. Juni 2021 hinaus 
undurchführbar bleiben, so kann er unter Angabe von Gründen gegebenenfalls eine Verlängerung der in den Absätzen 1, 2 
und 3 genannten Zeiträume beantragen. Der Antrag kann sich jeweils auf den Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 
und dem 30. Juni 2021, den Zeitraum von zehn Monaten oder auf die geltenden Fristen für die Ausstellung einer neuen 
Fahrerkarte oder auf eine Kombination aus diesen beziehen. Der Antrag ist der Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu 
übermitteln. 

(5) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 4 gestellten Antrag fest, dass die in dem Absatz festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf 
die Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur Ermächtigung des betreffenden 
Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die 
Verlängerung wird auf den Zeitraum begrenzt, in dem die regelmäßigen Nachprüfungen oder die Erneuerungen von 
Fahrerkarten oder der Ersatz von Fahrerkarten voraussichtlich noch undurchführbar bleiben, und sie wird keinesfalls mehr 
als sechs Monate betragen. 
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Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen Union. 

(6) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise verursachten außergewöhnlichen Umstände 
nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 
werden, die die regelmäßigen Nachprüfungen, die Erneuerung von Fahrerkarten oder den Ersatz von Fahrerkarten in dem 
Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 undurchführbar gemacht haben bzw. machen 
werden, oder hat er geeignete nationale Maßnahmen ergriffen, um diese Schwierigkeiten abzumildern, so kann dieser 
Mitgliedstaat beschließen, die Absätze 1, 2 und 3 nicht anzuwenden. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis 
zum 3. März 2021 über seinen Beschluss. Die Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten hiervon und 
veröffentlicht eine entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes die Absätze 1, 2 und 3 nicht 
anzuwenden, darf grenzüberschreitende Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in 
einem anderen Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach den Absätzen 1, 2 und 3 verlassen haben, nicht 
behindern. 

Artikel 5 

Verlängerung der in der Richtlinie 2014/45/EU vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet der Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2014/45/EU sowie Anhang II Nummer 8 
der genannten Richtlinie gelten die Fristen für die technischen Überwachungen, die andernfalls gemäß diesen 
Bestimmungen zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 durchzuführen gewesen wären oder 
durchzuführen wären, als um zehn Monate verlängert. 

(2) Ungeachtet des Artikels 8 der Richtlinie 2014/45/EU und des Anhangs II Nummer 8 der genannten Richtlinie gilt die 
Gültigkeitsdauer von Prüfbescheinigungen, die zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen ist 
oder ablaufen wird, als um zehn Monate verlängert. 

(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Durchführung oder die Bescheinigung der technischen Überwachung 
aufgrund von Maßnahmen, die er ergriffen hat, um die COVID-19-Ausbreitung zu verhindern oder einzudämmen, 
voraussichtlich über den 30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleibt, so kann er unter Angabe von Gründen jeweils eine 
Verlängerung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume beantragen. Der Antrag kann sich auf den Zeitraum 
zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 oder auf den Zeitraum von zehn Monaten oder auf beide 
Zeiträume beziehen. Der Antrag ist der Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu übermitteln. 

(4) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 3 gestellten Antrag fest, dass die in dem Absatz festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf 
die Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur Ermächtigung des betreffenden 
Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die 
Verlängerung wird auf den Zeitraum begrenzt, in dem die Durchführung oder die Bescheinigung der technischen 
Überwachung voraussichtlich noch undurchführbar bleibt, und sie wird keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen Union. 

(5) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise verursachten außergewöhnlichen Umstände 
nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 
werden, die die Durchführung oder die Bescheinigung der technischen Überwachung im Zeitraum zwischen dem 
1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 undurchführbar gemacht haben, oder hat er geeignete nationale Maßnahmen 
ergriffen, um diese Schwierigkeiten abzumildern, so kann dieser Mitgliedstaat beschließen, die Absätze 1 und 2 nicht 
anzuwenden. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis zum 3. März 2021 über seinen Beschluss. Die 
Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten hiervon und veröffentlicht eine entsprechende Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Europäischen Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes die Absätze 1 und 2 nicht 
anzuwenden, darf grenzüberschreitende Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in 
einem anderen Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach den Absätzen 1 und 2 verlassen haben, nicht behindern. 
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Artikel 6 

Verlängerung der in der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 13 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 dürfen in dem Fall, 
dass eine zuständige Behörde für den Zeitraum vom 1. September 2020 bis zum 30. Juni 2021 feststellt, dass die 
Anforderungen an die gemäß Artikel 5 Buchstaben b und c der vorgenannten Verordnung dem Kraftverkehrsunternehmen 
zur Verfügung stehenden oder von diesem genutzten Fahrzeuge nicht erfüllt sind, oder dass sie auf der Grundlage des 
Jahresabschlusses oder Bescheinigungen gemäß Artikel 7 Absätze 1 und 2 der vorgenannten Verordnung für die 
Geschäftsjahre, die sich insgesamt oder in Teilen auf den Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 
2021 beziehen, feststellt, dass ein Kraftverkehrsunternehmen die Anforderungen der finanziellen Leistungsfähigkeit gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der vorgenannten Verordnung nicht erfüllt, die von der zuständigen Behörde für die Zwecke 
von Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben b und c der vorgenannten Verordnung festgesetzten Fristen zwölf Monate nicht 
überschreiten. 

(2) Hat die zuständige Behörde zwischen dem 28. Mai 2020 und dem 23. Februar 2021 feststellt, dass ein Kraftverkehrs
unternehmen die Anforderungen an die gemäß Artikel 5 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 dem 
Kraftverkehrsunternehmen zur Verfügung stehenden oder von diesem genutzten Fahrzeuge oder die Anforderungen der 
finanziellen Leistungsfähigkeit gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der vorgenannten Verordnung nicht erfüllt, und hat 
sie diesem Kraftverkehrsunternehmen eine Frist gesetzt, um Abhilfe zu leisten, so kann sie diese Frist ungeachtet des 
Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben b und c der genannte Verordnung verlängern, sofern diese zum 23. Februar 2021 noch 
nicht abgelaufen ist. Diese Fristverlängerung darf zwölf Monate nicht überschreiten. 

Artikel 7 

Verlängerung der in der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 gilt die Gültigkeitsdauer von 
Gemeinschaftslizenzen, die andernfalls zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder 
ablaufen würde, als um zehn Monate verlängert. Die Gültigkeitsdauer beglaubigter Kopien verlängert sich entsprechend. 

(2) Ungeachtet des Artikels 5 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 gilt die Gültigkeitsdauer von Fahrerbeschei
nigungen, die andernfalls zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder ablaufen würde, 
als um zehn Monate verlängert. 

(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Erneuerung von Gemeinschaftslizenzen oder von Fahrerbeschei
nigungen aufgrund von Maßnahmen, die er ergriffen hat, um die COVID-19-Ausbreitung zu verhindern oder 
einzudämmen, voraussichtlich über den 30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleibt, so kann er unter Angabe von 
Gründen jeweils eine Verlängerung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume beantragen. Der Antrag kann sich 
auf den Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 oder auf den Zeitraum von zehn Monaten 
oder auf beide Zeiträume beziehen. Der Antrag ist der Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu übermitteln. 

(4) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 3 gestellten Antrag fest, dass die in dem Absatz festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf 
die Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur Ermächtigung des betreffenden 
Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die 
Verlängerung wird auf den Zeitraum begrenzt, in dem die Erneuerung von Gemeinschaftslizenzen oder von Fahrerbeschei
nigungen voraussichtlich noch undurchführbar bleibt, und sie wird keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen Union. 

(5) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise verursachten außergewöhnlichen Umstände 
nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 
werden, die die Erneuerung von Gemeinschaftslizenzen oder von Fahrerbescheinigungen in dem Zeitraum zwischen dem 
1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 undurchführbar gemacht haben bzw. machen werden, oder hat er geeignete 
nationale Maßnahmen ergriffen, um diese Schwierigkeiten abzumildern, so kann dieser Mitgliedstaat beschließen, die 
Absätze 1 und 2 nicht anzuwenden. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis zum 3. März 2021 über seinen 
Beschluss. Die Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten hiervon und veröffentlicht eine entsprechende 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. 
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Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes die Absätze 1 und 2 nicht 
anzuwenden, darf grenzüberschreitende Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in 
einem anderen Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach den Absätzen 1 und 2 verlassen haben, nicht behindern. 

Artikel 8 

Verlängerung der in der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 gilt die Gültigkeitsdauer von 
Gemeinschaftslizenzen, die andernfalls zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder 
ablaufen würde, als um zehn Monate verlängert. Die Gültigkeitsdauer beglaubigter Kopien verlängert sich entsprechend. 

(2) Ungeachtet des Artikels 8 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 entscheidet die Genehmigungsbehörde über 
zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 gestellte Genehmigungsanträge für Linienverkehr von 
Verkehrsunternehmen binnen sechs Monaten nach Einreichung des Antrags. Ungeachtet des Artikels 8 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 teilen die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, um deren Zustimmung zu einem 
solchen Antrag gemäß Absatz 1 des genannten Artikels ersucht wurde, der Genehmigungsbehörde binnen drei Monaten 
ihre Entscheidung über den Antrag mit. Erhält die Genehmigungsbehörde innerhalb von drei Monaten keine Antwort, so 
gilt dies als Zustimmung der ersuchten Behörden, und die Genehmigungsbehörde kann die Genehmigung erteilen. 

(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Erneuerung von Gemeinschaftslizenzen aufgrund von Maßnahmen, die 
er ergriffen hat, um die COVID-19-Ausbreitung zu verhindern oder einzudämmen, voraussichtlich über den 30. Juni 2021 
hinaus undurchführbar bleibt, so kann er unter Angabe von Gründen eine Verlängerung der in Absatz 1 genannten 
Zeiträume beantragen. Der Antrag kann sich auf den Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 
oder auf den Zeitraum von zehn Monaten oder auf beide Zeiträume beziehen. Der Antrag ist der Kommission bis zum 
31. Mai 2021 zu übermitteln. 

(4) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 3 gestellten Antrag fest, dass die in dem Absatz festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf 
die Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur Ermächtigung des betreffenden 
Mitgliedstaats, die in Absatz 1 genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die Verlängerung wird auf 
den Zeitraum begrenzt, in dem die Erneuerung von Gemeinschaftslizenzen voraussichtlich noch undurchführbar bleibt, 
und sie wird keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen Union. 

(5) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise verursachten außergewöhnlichen Umstände 
nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 
werden, die die Erneuerung von Gemeinschaftslizenzen in dem Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 
30. Juni 2021 undurchführbar gemacht haben bzw. machen werden, oder hat er geeignete nationale Maßnahmen ergriffen, 
um diese Schwierigkeiten abzumildern, so kann dieser Mitgliedstaat beschließen, die Bestimmungen des Absatzes 1 nicht 
anzuwenden. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis zum 3. März 2021 über seinen Beschluss. Die 
Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten hiervon und veröffentlicht eine entsprechende Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Europäischen Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes den Absatz 1 nicht anzuwenden, 
darf grenzüberschreitende Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in einem anderen 
Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach Absatz 1 verlassen haben, nicht behindern. 

Artikel 9 

Verlängerung der in der Richtlinie (EU) 2016/798 vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 10 Absatz 13 der Richtlinie (EU) 2016/798 gelten die Fristen für die Erneuerung von 
einheitlichen Sicherheitsbescheinigungen, die andernfalls zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 
abgelaufen wären oder ablaufen würden, als um zehn Monate verlängert. Die Gültigkeitsdauer der betreffenden 
einheitlichen Sicherheitsbescheinigung verlängert sich entsprechend. 
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(2) Ungeachtet des Artikels 12 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/798 gilt die Gültigkeitsdauer von Sicherheitsgeneh
migungen, die andernfalls gemäß dieser Bestimmung zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 
abgelaufen wäre oder ablaufen würde, als um zehn Monate verlängert. 

(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Erneuerung von einheitlichen Sicherheitsbescheinigungen, die gemäß 
Artikel 10 Absatz 8 der Richtlinie (EU) 2016/798 erteilt wurden, oder die Verlängerung der Gültigkeitsdauer von 
Sicherheitsgenehmigungen aufgrund von Maßnahmen, die er ergriffen hat, um die COVID-19-Ausbreitung zu verhindern 
oder einzudämmen, voraussichtlich über den 30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleibt, so kann er unter Angabe von 
Gründen jeweils eine Verlängerung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume beantragen. Der Antrag kann sich 
jeweils auf den Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 oder auf den in den Absätzen 1 und 2 
genannten Zeitraum von zehn Monaten oder auf beide beziehen. Der Antrag ist der Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu 
übermitteln. 

(4) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 3 gestellten Antrag fest, dass die in dem Absatz festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf 
die Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur Ermächtigung des betreffenden 
Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die 
Verlängerung wird auf den Zeitraum begrenzt, in dem die Erneuerung von einheitlichen Sicherheitsbescheinigungen oder 
die Verlängerung der Gültigkeitsdauer von Sicherheitsgenehmigungen voraussichtlich noch undurchführbar bleibt, und sie 
wird keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen Union. 

(5) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise verursachten außergewöhnlichen Umstände 
nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 
werden, die die Erneuerung von nach Artikel 10 Absatz 8 der Richtlinie (EU) 2016/798 ausgestellten einheitlichen 
Sicherheitsbescheinigungen und die Verlängerung der Gültigkeit von Sicherheitsgenehmigungen in dem Zeitraum 
zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 undurchführbar gemacht haben bzw. machen werden, oder hat 
er geeignete nationale Maßnahmen ergriffen, um diese Schwierigkeiten abzumildern, kann dieser Mitgliedstaat beschließen, 
die Absätze 1 und 2 dieses Artikels nicht anzuwenden. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis zum 3. März 
2021 über seinen Beschluss. Die Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten hiervon und veröffentlicht eine 
entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes die Absätze 1 und 2 nicht 
anzuwenden, darf grenzüberschreitende Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in 
einem anderen Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach den Absätzen 1 und 2 verlassen haben, nicht behindern. 

Artikel 10 

Verlängerung der in der Richtlinie 2004/49/EG vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 10 Absatz 5 der Richtlinie 2004/49/EG gelten die Fristen für die Erneuerung von 
Sicherheitsbescheinigungen, die andernfalls zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wären 
oder ablaufen würden, als um zehn Monate verlängert. Die Gültigkeit der betreffenden Sicherheitsbescheinigungen 
verlängert sich entsprechend. 

(2) Ungeachtet des Artikels 11 Absatz 2 der Richtlinie 2004/49/EG gelten die Fristen für die Erneuerung von 
Sicherheitsgenehmigungen, die andernfalls zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wären 
oder ablaufen würden, als um zehn Monate verlängert. Die Gültigkeit der betreffenden Sicherheitsgenehmigungen 
verlängert sich entsprechend. 

(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Erneuerung von Sicherheitsbescheinigungen oder von Sicherheitsgeneh
migungen aufgrund von Maßnahmen, die er ergriffen hat, um die COVID-19-Ausbreitung zu verhindern oder 
einzudämmen, voraussichtlich über den 30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleibt, so kann er unter Angabe von 
Gründen jeweils eine Verlängerung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume beantragen. Der Antrag kann sich 
jeweils auf den Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 oder auf den in den Absätzen 1 und 2 
genannten Zeitraum von zehn Monaten oder auf beide beziehen. Der Antrag ist der Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu 
übermitteln. 
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(4) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 3 gestellten Antrag fest, dass die in dem Absatz festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf 
die Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur Ermächtigung des betreffenden 
Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die 
Verlängerung wird auf den Zeitraum begrenzt, in dem die Erneuerung von Sicherheitsbescheinigungen oder von 
Sicherheitsgenehmigungen voraussichtlich noch undurchführbar bleibt, und sie wird keinesfalls mehr als sechs Monate 
betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen Union. 

(5) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise verursachten außergewöhnlichen Umstände 
nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 
werden, die die Erneuerung von Sicherheitsbescheinigungen oder von Sicherheitsgenehmigungen in dem Zeitraum 
zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 undurchführbar gemacht haben bzw. machen werden, oder hat 
er geeignete nationale Maßnahmen ergriffen, um diese Schwierigkeiten abzumildern, so kann dieser Mitgliedstaat 
beschließen, die Absätze 1 und 2 nicht anzuwenden. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis zum 3. März 2021 
über seinen Beschluss. Die Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten hiervon und veröffentlicht eine 
entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes die Absätze 1 und 2 nicht 
anzuwenden, darf grenzüberschreitende Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in 
einem anderen Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach den Absätzen 1 und 2 verlassen haben, nicht behindern. 

Artikel 11 

Verlängerung der in der Richtlinie 2007/59/EG vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 14 Absatz 5 der Richtlinie 2007/59/EG gelten Fahrerlaubnisse, die andernfalls zwischen 
dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wären oder ablaufen würden, als um zehn Monate ab dem auf 
der jeweiligen Fahrerlaubnis angegebenen Ablaufdatum verlängert. 

(2) Ungeachtet des Artikels 16 sowie der Anhänge II und VII der Richtlinie 2007/59/EG gelten die Fristen für den 
Abschluss der regelmäßigen Überprüfungen, die andernfalls gemäß diesen Bestimmungen zwischen dem 1. September 
2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wären oder ablaufen würden, jeweils als um zehn Monate verlängert. Die in 
Artikel 14 genannten Fahrerlaubnisse und die in Artikel 15 der genannten Richtlinie genannten Bescheinigungen 
verlängert sich entsprechend. 

(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Erneuerung von Fahrerlaubnissen oder der Abschluss der regelmäßigen 
Überprüfungen aufgrund von Maßnahmen, die er ergriffen hat, um die COVID-19-Ausbreitung zu verhindern oder 
einzudämmen, voraussichtlich über den 30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleibt, so kann er unter Angabe von 
Gründen jeweils eine Verlängerung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume beantragen. Der Antrag kann sich 
jeweils auf den Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 oder auf den in den Absätzen 1 und 2 
genannten Zeitraum von zehn Monaten oder auf beide beziehen. Der Antrag ist der Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu 
übermitteln. 

(4) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 3 gestellten Antrag fest, dass die in dem Absatz festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf 
die Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur Ermächtigung des betreffenden 
Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die 
Verlängerung wird auf den Zeitraum begrenzt, in dem die Erneuerung von Fahrerlaubnissen oder der Abschluss der 
regelmäßigen Überprüfungen voraussichtlich noch undurchführbar bleibt, und sie wird keinesfalls mehr als sechs Monate 
betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen Union. 

(5) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise verursachten außergewöhnlichen Umstände 
nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 
werden, die die Erneuerung von Fahrerlaubnissen oder der Abschluss der regelmäßigen Überprüfungen in dem Zeitraum 
zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 undurchführbar gemacht haben bzw. machen werden, oder hat 
er geeignete nationale Maßnahmen ergriffen, um diese Schwierigkeiten abzumildern, so kann dieser Mitgliedstaat 
beschließen, die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 nicht anzuwenden. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis 
zum 3. März 2021 über seinen Beschluss. Die Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten hiervon und 
veröffentlicht eine entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. 
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Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes die Absätze 1 und 2 nicht 
anzuwenden, darf grenzüberschreitende Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in 
einem anderen Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach den Absätzen 1 und 2 verlassen haben, nicht behindern. 

Artikel 12 

Verlängerung der in der Richtlinie 2012/34/EU vorgesehenen Fristen 

(1) Ungeachtet des Artikels 23 Absatz 2 der Richtlinie 2012/34/EU gelten, sofern eine Genehmigungsbehörde eine 
regelmäßige Überprüfung vorgeschrieben hat, die für die Durchführung einer regelmäßigen Überprüfung vorgesehenen 
Fristen, die andernfalls gemäß diesen Bestimmungen zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen 
wären oder ablaufen würden, als um zehn Monate verlängert. 

(2) Ungeachtet des Artikels 24 Absatz 3 der Richtlinie 2012/34/EU gilt die Gültigkeitsdauer von befristeten 
Genehmigungen, die andernfalls zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder ablaufen 
würde, als um zehn Monate ab dem auf der jeweiligen befristeten Genehmigung angegebenen Ablaufdatum verlängert. 

(3) Ungeachtet des Artikels 25 Absatz 2 der Richtlinie 2012/34/EU entscheidet die Genehmigungsbehörde über 
Anträge, die zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 eingereicht werden, spätestens zehn Monate nach 
Vorlage aller erforderlichen Angaben, insbesondere derjenigen des Anhangs III der genannten Richtlinie. 

(4) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Durchführung einer regelmäßigen Überprüfung oder die Aufhebung der 
Aussetzung von Genehmigungen oder die Erteilung neuer Genehmigungen in Fällen, in denen zuvor Genehmigungen 
widerrufen wurden, aufgrund von Maßnahmen, die er ergriffen hat, um die COVID-19-Ausbreitung zu verhindern oder 
einzudämmen, voraussichtlich über den 30. Juni 2021 hinaus undurchführbar bleibt, so kann er unter Angabe von 
Gründen jeweils eine Verlängerung der in Absatz 1 und 2 genannten Zeiträume beantragen. Der Antrag kann sich auf den 
Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 oder auf den Zeitraum von zehn Monaten oder auf 
beide Zeiträume beziehen. Der Antrag ist der Kommission bis zum 31. Mai 2021 zu übermitteln. 

(5) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 4 gestellten Antrag fest, dass die in dem Absatz festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind und dass die beantragte Verlängerung nicht zu einem unverhältnismäßigen Risiko in Bezug auf 
die Verkehrssicherheit oder Gefahrenabwehr führt, so erlässt sie einen Beschluss zur Ermächtigung des betreffenden 
Mitgliedstaats, die in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeiträume zu verlängern, soweit jeweils gerechtfertigt. Die 
Verlängerung wird auf den Zeitraum begrenzt, in dem die Aufhebung der Aussetzung von Genehmigungen oder die 
Erteilung neuer Genehmigungen in Fällen, in denen zuvor Genehmigungen widerrufen wurden, voraussichtlich noch 
undurchführbar bleibt, und sie wird keinesfalls mehr als sechs Monate betragen. 

Die Kommission veröffentlicht diesen Beschluss im Amtsblatt der Europäischen Union. 

(6) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund der durch die anhaltende COVID-19-Krise verursachten außergewöhnlichen Umstände 
nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert gewesen und wird voraussichtlich auch nicht mit Schwierigkeiten konfrontiert 
werden, die die regelmäßigen Überprüfungen oder die Aufhebung der Aussetzung von Genehmigungen oder die Erteilung 
neuer Genehmigungen in Fällen, in denen zuvor Genehmigungen widerrufen wurden, in dem Zeitraum zwischen dem 
1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 undurchführbar gemacht haben bzw. machen werden, oder hat er geeignete 
nationale Maßnahmen ergriffen, um diese Schwierigkeiten abzumildern, kann dieser Mitgliedstaat beschließen, die 
Absätze 1 und 2 nicht anzuwenden. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission bis zum 3. März 2021 über seinen 
Beschluss. Die Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten hiervon und veröffentlicht eine entsprechende 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. 

Der Mitgliedstaat, der beschlossen hat, gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes die Absätze 1 und 2 nicht 
anzuwenden, darf grenzüberschreitende Tätigkeiten von Wirtschaftsbeteiligten oder Einzelpersonen, die sich auf die in 
einem anderen Mitgliedstaat geltenden Ausnahmeregelungen nach den Absätzen 1 und 2 verlassen haben, nicht behindern. 
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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 30.6.2021 

zur Ermächtigung Deutschlands, bestimmte in den Artikeln 2 und 3 der Verordnung 

(EU) 2021/267 des Europäischen Parlaments und des Rates genannte Zeiträume zu 

verlängern 

(Nur der deutsche Text ist verbindlich) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2021/267 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2021 zur Festlegung besonderer und vorübergehender Maßnahmen im Hinblick 
auf die anhaltende COVID-19-Krise hinsichtlich der Erneuerung oder Verlängerung 
bestimmter Bescheinigungen, Lizenzen und Genehmigungen, der Verschiebung bestimmter 
regelmäßiger Kontrollen und Weiterbildungen in bestimmten Bereichen des Verkehrsrechts 
und für die Verlängerung bestimmter in der Verordnung (EU) 2020/698 vorgesehenen 
Zeiträume1, insbesondere auf Artikel 2 Absatz 8 und Artikel 3 Absatz 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/267 werden die Fristen für den 
Abschluss einer Weiterbildung durch den Inhaber eines Befähigungsnachweises 
verlängert, die andernfalls zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 
abgelaufen wären oder andernfalls ablaufen würden. Nach Artikel 2 Absatz 3 jener 
Verordnung wird die Gültigkeitsdauer des entsprechenden Vermerks des 
harmonisierten Codes „95“ der Union verlängert. 

(2) Nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/267 wird die Gültigkeitsdauer der 
in Anhang II der Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2 
genannten Fahrerqualifizierungsnachweise verlängert, die andernfalls zwischen dem 
1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 abgelaufen wäre oder ablaufen würde. 

(3) Nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/267 wird die Gültigkeitsdauer von 
Führerscheinen, die andernfalls zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 
2021 abgelaufen wäre oder ablaufen würde, verlängert. 

(4) Mit Schreiben vom 18. Mai 2021 stellte Deutschland einen begründeten Antrag auf 
Ermächtigung zur Verlängerung bestimmter in den Artikeln 2 und 3 der Verordnung 
(EU) 2021/267 genannter Zeiträume. Mit Schreiben vom 28. Mai 2021 legte 
Deutschland zusätzliche Informationen zur Untermauerung seines Antrags vor.  

                                                 
1 ABl. L 60 vom 22.2.2021, S. 1. 
2 Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2003 über die 

Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güter- oder 
Personenkraftverkehr und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der 
Richtlinie 91/439/EWG des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG des Rates (ABl. 
L 226 vom 10.9.2003, S. 4). 
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(5) Deutschland beantragt erstens die Ermächtigung, den in Artikel 2 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2021/267 genannten Zeitraum vom 1. September 2020 bis zum 
30. Juni 2021 für die in jener Bestimmung und in Artikel 2 Absatz 3 genannten 
Zwecke um drei Monate zu verlängern, zweitens den in Artikel 2 Absatz 5 jener 
Verordnung genannten Zeitraum zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 
2021 um drei Monate zu verlängern, und schließlich die Ermächtigung, den in 
Artikel 3 Absatz 1 jener Verordnung genannten Zeitraum zwischen dem 
1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 um drei Monate zu verlängern. 

(6) Den von Deutschland übermittelten Informationen zufolge dürften der Abschluss von 
Weiterbildungen und deren Nachweis, der Eintrag des Vermerks mit dem 
harmonisierten Code „95“ der Union und die Erneuerung der 

Fahrerqualifizierungsnachweise in diesem Mitgliedstaat aufgrund der zur 
Verhinderung bzw. Eindämmung von COVID-19 ergriffenen Maßnahmen bis zum 
30. Juni 2021 undurchführbar bleiben. 

(7) Deutschland schätzt, dass im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften für die 
Ausbildung von Berufskraftfahrern jährlich etwa 300 000 Weiterbildungskurse 
durchgeführt werden. Aufgrund der Pandemie durften diese Kurse nur mit einer sehr 
begrenzten Zahl von Teilnehmern abgehalten werden, während in einigen Fällen 
überhaupt keine Kurse stattfinden durften. 

(8) Den von Deutschland übermittelten Informationen zufolge ergeben sich die 
Beschränkungen für die Grundqualifikation und Weiterbildung von Berufskraftfahrern 
aus den Corona-Schutzverordnungen der jeweiligen Bundesländer sowie aus dem 
deutschen Infektionsschutzgesetz3. Aufgrund der kontinuierlichen Anpassung der 
Vorschriften an die Entwicklung der Pandemie war und bleibt die Situation in vielen 
Bundesländern sehr unterschiedlich. 

(9) In Baden-Württemberg galt aufgrund hoher Infektionszahlen beispielsweise ein 
allgemeines Veranstaltungsverbot. Zwar finden in diesem Bundesland derzeit 
regelmäßig Kurse für die berufliche Weiterbildung statt, doch muss zwischen den 
Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, weshalb die Anzahl 
der Teilnehmer von Kursen über die Grundqualifikation und Weiterbildung von 
Berufskraftfahrern entsprechend begrenzt ist.  

(10) Auch in Bayern, wo beispielsweise in der Zeit vom 11. Mai bis zum 30. November 
2020 Kurse über die Grundqualifikation und Weiterbildung von Berufskraftfahrern 
stattfinden durften, war aufgrund der geltenden Abstandsregeln nur eine geringe 
Teilnehmerzahl zulässig. In der Zeit vom 1. Dezember 2020 bis zum 15. Dezember 
2020 fanden weder Kurse für die Grundqualifikation noch für die Weiterbildung statt. 
Vom 16. Dezember 2020 bis zum 6. Juni 2021 sind in städtischen und ländlichen 
Gebieten berufliche Fortbildungskurse verboten, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 
COVID-19 dort bei 100 oder darüber liegt. Deutschland verweist darauf, dass obwohl 
die 7-Tage-Inzidenz in Bayern in der zweiten Maihälfte auf unter 100 fiel, dieser 
Schwellenwert in einigen Bezirken am 26. Mai 2021 aber immer noch überschritten 
wurde. 

(11) In anderen Bundesländern ist nach den von Deutschland übermittelten Informationen 
auch vorgesehen, dass Kurse nur mit erheblichen Einschränkungen durchgeführt 
werden können, insbesondere hinsichtlich der Mindestabstände zwischen den 

                                                 
3 Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 

22. April 2021, BGBl. I S. 802. 
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Teilnehmern, wodurch die Kapazität der Ausbildungszentren stark eingeschränkt wird. 
In einigen Fällen haben sich Ausbildungszentren, selbst wenn Ausbildungskurse 
stattfinden dürften, aus Vorsicht dafür entschieden, während der Pandemie keine 
Kurse anzubieten. Dies hat zu einem erheblichen Rückstand bei den Schulungen 
geführt, der nur langsam und schrittweise abgebaut werden kann. 

(12) Den Angaben des Bundesverbands Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung 
zufolge haben diese Maßnahmen zu einer erheblichen Anzahl aufgeschobener 
Weiterbildungskurse geführt, die nacheinander von den Ausbildungszentren 
abgearbeitet werden müssen. Nach Angaben der deutschen 
Straßenverkehrsgenossenschaft4 ist allein im ersten Quartal 2021 die Anzahl der 
Berufskraftfahrer, die auf Weiterbildungskurse warten, auf 5 000 angestiegen. Im 
Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres betrug die Teilnehmerzahl nur rund 
60 %. Dieser Rückstand dürfte sich Deutschland zufolge aufgrund der strengeren 
Ausgangsbeschränkungen der letzten Wochen in der Zwischenzeit noch erhöht haben. 
Die bayerischen Behörden schätzen beispielsweise, dass in den nächsten drei Monaten 
doppelt so viele Kurse angeboten werden müssten, um der Nachfrage gerecht zu 
werden, was angesichts der bestehenden Abstandsregeln unwahrscheinlich erscheint. 

(13) Den ebenfalls von Deutschland übermittelten Informationen zufolge dürfte die 
Erneuerung der Führerscheine aufgrund der zur Verhinderung bzw. Eindämmung von 
COVID-19 ergriffenen Maßnahmen bis über den 30. Juni 2021 hinaus undurchführbar 
bleiben. 

(14) Deutschland erwartet aufgrund der Einbeziehung von Hausärzten und wahrscheinlich 
ab dem 7. Juni 2021 der betriebsärztlichen Dienste in die Impfstrategie der 
Bundesregierung und der daraus resultierenden hohen und zunehmenden 
Arbeitsbelastung dieser Ärzte erhebliche Engpässe bei den Terminen zur 
Durchführung der ärztlichen Untersuchungen, die für die Verlängerung der 
Fahrerlaubnis in diesem Sommer erforderlich sind.  

(15) Nach Angaben Deutschlands dürfte es aufgrund der erwarteten Aufhebung der 
derzeitigen Priorisierung von Impfungen und der entsprechenden Zunahme der 
Impftermine insbesondere ab Juni 2021 zu noch größeren Engpässen kommen. Allein 
im Juni 2021 werden Arztpraxen und die betriebsärztlichen Dienste voraussichtlich 
14 396 850 Dosen des BioNTech-Impfstoffs erhalten und verabreichen. Darüber 
hinaus erwartet Deutschland Lieferungen von AstraZeneca, Johnson & Johnson und 
Curevac je nach Lieferzeitplan ihrer jeweiligen Hersteller. 

(16) Darüber hinaus geht Deutschland davon aus, dass die Führerscheinbehörden aufgrund 
der hohen Anzahl von COVID-19-Fällen möglicherweise wieder schließen müssen 
oder dass der normale Betrieb aufgrund der hohen Anzahl infizierter 
Behördenmitarbeiter möglicherweise nicht aufrechterhalten werden kann.  

(17) In Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen sind beispielsweise noch zahlreiche 
Führerscheinstellen für die Öffentlichkeit geschlossen. Persönliche Besuche sind nur 
nach einem individuellen Termin möglich und beschränken sich auf Angelegenheiten, 
bei denen das persönliche Erscheinen zwingend erforderlich ist. In Sachsen hat die 
Verringerung der Termine mit persönlichem Erscheinen von Beginn der Pandemie an 
die Ausstellung von Führerscheinen erheblich erschwert. Deutschland zufolge kann es 
dazu kommen, dass diese und andere Führerscheinstellen in Zukunft wieder schließen 
müssen. 

                                                 
4 Straßenverkehrsgenossenschaft. 
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(18) Nach Angaben des deutschen Kraftfahrt-Bundesamtes waren am 3. Mai 2021 in 
Deutschland 102 426 Personen Inhaber eines Führerscheins der Klassen C, C1, CE 
oder C1E und 10 517 Personen Inhaber eines Führerscheins der Klassen D, D1, DE 
oder D1E, deren Gültigkeit zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 30. September 2021 
ablief. Bei 51 799 Personen, die Inhaber eines Führerscheins der Klassen C, C1, CE 
oder C1E sind, und bei 8 331 Personen, die Inhaber eines Führerscheins der Klassen 
D, D1, DE oder D1E sind, jeweils in Kombination mit dem Code-95-Vermerk, läuft 
der jeweilige Befähigungsnachweis ebenfalls zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 
30. September 2021 ab.  

(19) Nach Angaben Deutschlands enthalten diese Zahlen nicht die Führerscheine und 
Befähigungsnachweise, die durch Anwendung der Verordnungen (EU) 2020/698 und 
(EU) 2021/267 verlängert wurden. Daher dürften die Führerscheinstellen eine deutlich 
größere Zahl von Anträgen auf Erneuerung von Führerscheinen bearbeiten müssen als 
üblich. 

(20) Angesichts des derzeit bestehenden Rückstands an Weiterbildungskursen für 
Berufskraftfahrer hält Deutschland den Antrag auf die Verlängerungen um drei 
Monate für auf das Notwendigste beschränkt. Deutschland geht davon aus, dass mit 
den Impffortschritten bis zum 30. September 2021 auch wieder mehr Termine für 
ärztliche Untersuchungen zur Bewertung der Tauglichkeit von Fahrern zur Verfügung 
stehen und die Führerscheinstellen personell wieder besser besetzt sein werden. 

(21) Der Antrag betrifft nur den Bezugszeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September 2021 
und deckt daher nur eine begrenzte Anzahl von Führerscheinen und Qualifikationen 
von Berufskraftfahrern ab. Darüber hinaus hat die Gruppe von Personen, denen eine 
solche verlängerte Gültigkeitsdauer zugutekommt, bereits mindestens einmal einen 
Führerschein erworben oder eine Weiterbildung absolviert und damit ihre Fähigkeiten 
und Kenntnisse nachgewiesen. Die beantragten Verlängerungen sollten daher nicht zu 
unverhältnismäßigen Risiken für die Verkehrssicherheit führen. 

(22) Deutschland sollte daher ermächtigt werden, die in der Verordnung (EU) 20121/267 
Artikel 2 Absatz 1 festgelegten Zeiträume zwischen dem 1. September 2020 und dem 
30. Juni 2021 für die Zwecke dieser Bestimmung und von Artikel 2 Absätze 3 und 5 
sowie von Artikel 3 Absatz 1 jener Verordnung um drei Monate zu verlängern — 
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

Artikel 1 

Deutschland wird ermächtigt, die in Artikel 2 Absätze 1, 3 und 5 sowie in Artikel 3 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2021/267 genannten Zeiträume wie folgt zu verlängern: 

a) den in Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/267 genannten Zeitraum 
zwischen dem 1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 für die Zwecke von 
Artikel 2 Absätze 1 und 3 jener Verordnung um drei Monate; 

b) den in Artikel 2 Absatz 5 jener Verordnung genannten Zeitraum zwischen dem 
1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 um drei Monate und 

c) den in Artikel 3 Absatz 1 jener Verordnung genannten Zeitraum zwischen dem 
1. September 2020 und dem 30. Juni 2021 um drei Monate. 

 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Bundesrepublik Deutschland gerichtet. 

 

Brüssel, den 30.6.2021 

 Für die Kommission 

 Adina-Ioana VĂLEAN 

 Mitglied der Kommission 

 

 


